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Verordnung
zur Regelung der Berufsausbildung 
zum Polster- und Dekorationsnäher/
zur Polster- und Dekorationsnäherin

und zur Änderung anderer Berufsausbildungsverordnungen 
im Raumausstatter- und Polsterbereich

Vom 9. Mai 2005
(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1285 vom 18. Mai 2005)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März
2005 (BGBl. I S. 931) und des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit § 26 der Handwerksordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), die durch
Artikel 2 Nr. 4 des Gesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) neu gefasst worden sind,
verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung:

Artikel 1
Verordnung über die Berufsausbildung 

zum Polster- und Dekorationsnäher/zur Polster- und Dekorationsnäherin

§ 1

Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes

Der Ausbildungsberuf Polster- und Dekorationsnäher/Polster- und Dekorationsnäherin wird

1. nach § 4 des Berufsbildungsgesetzes sowie

2. nach § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe Nummer 27, Deko-
rationsnäher, der Anlage B Abschnitt 2 der Handwerksordnung

staatlich anerkannt.

§ 2

Ausbildungsdauer

Die Ausbildung dauert zwei Jahre.

§ 3

Zielsetzung der Berufsausbildung

Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen bezo-
gen auf Arbeits- und Geschäftsprozesse vermittelt werden. Sie sollen so vermittelt werden,
dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne
von § 1 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die insbesondere selbststän-
diges Planen, Durchführen und Kontrollieren sowie das Handeln im betrieblichen Gesamt-



zusammenhang einschließt. Die in Satz 2 beschriebene Befähigung ist auch in den Prüfun-
gen nach den §§ 8 und 9 nachzuweisen.

§ 4

Ausbildungsberufsbild

Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten:

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

4. Umweltschutz,

5. Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken,

6. Vorbereiten von Arbeitsabläufen, Kontrollieren und Beurteilen von Arbeitsergebnissen,
Arbeiten im Team,

7. Anfertigen und Anwenden von Arbeitsunterlagen,

8. Handhaben und Warten von Werkzeugen, Geräten, Maschinen und technischen Ein-
richtungen,

9. Bearbeiten und Einsetzen von Werk- und Hilfsstoffen,

10. Anwenden von Bügeltechniken,

11. Ausführen von Näharbeiten,

12. Fertigen von Raumdekorationen,

13. Fertigen von Polsterbezugsteilen,

14. Ausführen von Verzierungs- und Abschlussarbeiten,

15. Herstellen von Bezügen und Überwürfen,

16. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen.

§ 5

Ausbildungsrahmenplan

Die in § 4 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen nach der in der Anlage
enthaltenen Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Aus-
bildungsrahmenplan) vermittelt werden. Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichen-
de sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist insbesondere zulässig,
soweit betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern.

§ 6

Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplanes für die Aus-
zubildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen.
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§ 7

Schriftlicher Ausbildungsnachweis

Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist
Gelegenheit zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis während der Ausbildungszeit
zu führen. Die Ausbildenden haben den schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmäßig
durchzusehen.

§ 8

Zwischenprüfung

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll
vor dem Ende des ersten Ausbildungsjahres stattfinden.

(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage für das erste Ausbildungsjahr
aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunter-
richt entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Be-
rufsausbildung wesentlich ist.

(3) Der Prüfling soll in insgesamt höchstens sieben Stunden drei Arbeitsaufgaben, die Kun-
denaufträgen entsprechen, durchführen und mit betriebsüblichen Unterlagen dokumentie-
ren. Hierfür kommen insbesondere in Betracht:

1. Aufbügeln einer Schabracke,

2. Nähen eines Seitenschals mit gestürztem Saum aus Dekorationsstoff und

3. Herstellen, Füllen und Beziehen einer Kissenhülle.

Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsschritte planen, Arbeitsmittel festlegen, tech-
nische Unterlagen nutzen, Grundsätze der Kundenorientierung sowie Anforderungen der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, des Umweltschutzes und der Wirt-
schaftlichkeit berücksichtigen kann.

§ 9

Gesellenprüfung/Abschlussprüfung

(1) Die Gesellenprüfung/Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage aufgeführten
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittel-
ten Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Der Prüfling soll im praktischen Teil der Prüfung in insgesamt höchstens 16 Stunden eine
Arbeitsaufgabe, die einem Kundenauftrag entspricht, durchführen und mit betriebsüblichen
Unterlagen dokumentieren. Als Arbeitsaufgabe kommt insbesondere das Herstellen einer
Fensterdekoration bestehend aus mindestens zwei Elementen mit besonderen Zuschnitten
und einer Volantarbeit einschließlich Herstellen einer auf die Fensterdekoration abgestimm-
ten Housse oder eines Bezuges in Betracht. Durch die Durchführung der Arbeitsaufgabe
und deren Dokumentation soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe unter Beachtung
wirtschaftlicher, technischer und organisatorischer Vorgaben selbstständig und kunden-
orientiert planen und durchführen, dabei Arbeitsergebnisse kontrollieren und dokumentie-
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ren, technische Unterlagen nutzen sowie Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit und zum Umweltschutz durchführen kann.

(3) Der Prüfling soll im schriftlichen Teil der Prüfung in den Prüfungsbereichen Arbeitsplanung
und Organisation, Zuschnitt und Fertigung sowie Wirtschafts- und Sozialkunde geprüft wer-
den. In den Prüfungsbereichen Arbeitsplanung und Organisation sowie Zuschnitt und Ferti-
gung sind fachliche Probleme mit verknüpften technologischen und mathematischen Inhal-
ten zu bewerten und zu lösen. Dabei sollen die Sicherheit und der Gesundheitsschutz bei der
Arbeit, der Umweltschutz sowie qualitätssichernde Maßnahmen einbezogen werden. Es
kommen praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus folgenden Gebieten in Betracht:

1. im Prüfungsbereich Arbeitsplanung und Organisation:

Beschreiben der Vorgehensweise zur Vorbereitung und Organisation von Arbeitsabläufen.

Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe planen, die für die Herstellung er-
forderlichen Materialien, Werkzeuge und Hilfsmittel unter Beachtung von Vorgaben und
technischen Regeln beurteilen, festlegen und zuordnen kann;

2. im Prüfungsbereich Zuschnitt und Fertigung:

Beschreiben der Vorgehensweise beim Zuschneiden und Fertigen von Polsterbezugs-
und Dekorationsteilen unter Berücksichtigung manueller und maschineller Bearbei-
tungstechniken.

Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung wirt-
schaftlicher, technischer und organisatorischer Vorgaben selbstständig und kunden-
orientiert durchführen, Arbeitszusammenhänge erkennen sowie Arbeitsergebnisse kon-
trollieren und dokumentieren kann;

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Ar-
beitswelt.

(4) In der schriftlichen Prüfung ist von folgenden zeitlichen Höchstwerten auszugehen:

1. im Prüfungsbereich Arbeitsplanung und Organisation 90 Minuten,

2. im Prüfungsbereich Zuschnitt und Fertigung 120 Minuten,

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten.

(5) Der schriftliche Teil der Prüfung ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des
Prüfungsausschusses in einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu er-
gänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Er-
mittlung der Ergebnisse für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind die jeweiligen
bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden Ergebnisse der mündlichen Ergänzungs-
prüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

(6) Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu ge-
wichten:

1. Prüfungsbereich Arbeitsplanung und Organisation 30 Prozent,

2. Prüfungsbereich Zuschnitt und Fertigung 50 Prozent,

3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent.
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(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn im praktischen Teil der Prüfung und im schriftlichen Teil
der Prüfung jeweils mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. In zwei der Prü-
fungsbereiche des schriftlichen Teils der Prüfung müssen mindestens ausreichende Leis-
tungen, in dem weiteren Prüfungsbereich des schriftlichen Teils der Prüfung dürfen keine
ungenügenden Leistungen erbracht worden sein.

§ 10

Fortsetzung der Berufsausbildung

Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, können
unter Anrechnung der bisher zurückgelegten Ausbildungszeit nach den Vorschriften dieser
Verordnung fortgesetzt werden, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren.

Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in Kraft.

Berlin, den 9. Mai 2005

Der Bundesminister
für Wirtschaft und Arbeit

In Vertretung

Georg Wi lhe lm Adamowitsch
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen 

im Ausbildungsjahr

während 
der gesamten 
Ausbildung 
zu vermitteln

4

1 2

3

1 Berufsbildung, 
Arbeits- und Tarifrecht 
(§ 4 Nr. 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbeson-
dere Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem 
Ausbildungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbilden-
den Betrieb geltenden Tarifverträge nennen

2 Aufbau und Organisation
des Ausbildungs-
betriebes 
(§ 4 Nr. 2)

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes 
erläutern

b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes wie 
Beschaffung, Fertigung, Absatz und Verwaltung
erklären

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und 
seiner Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen, 
Berufsvertretungen und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der 
betriebsverfassungs- oder personalvertretungs-
rechtlichen Organe des ausbildenden Betriebes 
beschreiben

3 Sicherheit und 
Gesundheitsschutz
bei der Arbeit 
(§ 4 Nr. 3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihrer 
Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfall-
verhütungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie 
erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes an-
wenden; Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben
und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen

4 Umweltschutz
(§ 4 Nr. 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im
beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den 
Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum 
Umweltschutz an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen 
des Umweltschutzes anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltscho-
nenden Energie- und Materialverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer
umweltschonenden Entsorgung zuführen

Anlage
(zu Artikel 1 § 5)

Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung zum Polster- und Dekorationsnäher/zur Polster- und Dekorationsnäherin
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen 

im Ausbildungsjahr

4

1 2

2

2

2

2

2

3

3

3

5 Anwenden von
Informations- und Kom-
munikationstechniken
(§ 4 Nr. 5)

a) Bedeutung und Nutzungsmöglichkeiten von 
Informations- und Kommunikationssystemen 
unterscheiden

b) Informationen beschaffen und nutzen, insbeson-
dere Fachzeitschriften, Fachbücher und Kataloge

6 Vorbereiten von Arbeits-
abläufen, Kontrollieren
und Beurteilen von
Arbeitsergebnissen,
Arbeiten im Team 
(§ 4 Nr. 6)

c) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und 
Kommunikationssystemen bearbeiten

d) Daten pflegen und sichern, Regeln zum Daten-
schutz beachten

a) Arbeitsplatz einrichten, sichern, unterhalten und 
räumen, ergonomische Gesichtspunkte berück-
sichtigen

b) Arbeitsaufträge erfassen und Vorgaben auf 
Umsetzbarkeit prüfen

c) Arbeitsschritte unter Berücksichtigung ergono-
mischer, fertigungstechnischer und wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte durchführen

d) Bedarf an Werk- und Hilfsstoffen ermitteln, Werk- 
und Hilfsstoffe zusammenstellen

e) Einsatz von Arbeitsmitteln unter Beachtung von 
Vorschriften planen; Sicherungsmaßnahmen 
anwenden

f) Aufgaben im Team planen und umsetzen, 
Ergebnisse dokumentieren

g) Gespräche situationsgerecht führen und Sach-
verhalte darstellen

h) Material disponieren

7 Anfertigen und
Anwenden von
Arbeitsunterlagen
(§ 4 Nr. 7)

a) technische Unterlagen, insbesondere Merkblätter, 
Zulassungsbescheide und Verarbeitungsrichtlinien 
beachten und anwenden

b) Skizzen und Zuschnittschablonen, insbesondere 
unter Berücksichtigung der Zugaben, anfertigen 
und anwenden

c) Zeichnungen anwenden

d) Leistungsverzeichnisse beachten

8 Handhaben und Warten
von Werkzeugen,
Geräten, Maschinen 
und technischen 
Einrichtungen 
(§ 4 Nr. 8)

a) Werkzeuge, Hebe- und Transportgeräte, Maschinen
und technische Einrichtungen auswählen

b) Werkzeuge handhaben und instand halten

c) Geräte und Maschinen einrichten und unter Ver-
wendung von Schutzeinrichtungen bedienen, 
technische Einrichtungen nutzen
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen 

im Ausbildungsjahr

4

1 2

3

d) Geräte, Maschinen und technische Einrichtungen 
warten

e) Störungen an Geräten, Maschinen und technischen 
Einrichtungen feststellen, Störungsbeseitigung 
vornehmen und veranlassen

9 Bearbeiten und
Einsetzen von Werk-
und Hilfsstoffen 
(§ 4 Nr. 9)

a) Werk- und Hilfsstoffe, insbesondere unter Berück-
sichtigung warentypischer Eigenschaften, 
auswählen, kennzeichnen, auf Fehler und Einsetz-
barkeit prüfen, transportieren und lagern

b) Materialverbindungen herstellen

c) Materialien, insbesondere unter Berücksichtigung 
von Gebrauchs- und Nutzungsanforderungen sowie
von Oberflächenstrukturen, von Hand und mit 
Maschinen be- und verarbeiten

10 Anwenden von
Bügeltechniken
(§ 4 Nr. 10)

a) Temperatur, Dampf, Zeit und Druck auf Werk- und 
Hilfsstoffe überwachen, prüfen und regulieren

b) Gardinen, Dekostoffe, Polster- und Futterstoffe 
ausbügeln

c) Fixier- und Klebeeffekt auf Festigkeit der 
Verbindung prüfen

d) Werkstücke nach Fertigstellung ausbügeln, 
dämpfen und lagern

11 Ausführen von
Näharbeiten
(§ 4 Nr. 11)

a) Näharbeiten an Maschinen, insbesondere 
Kettelnähte, ausführen

b) Näharbeiten von Hand, insbesondere überwendlich 
und verzogen, ausführen

12 Fertigen von
Raumdekorationen
(§ 4 Nr. 12)

a) Messverfahren auswählen und anwenden, Mess-
geräte auf Funktion prüfen

b) Werk- und Hilfsstoffe hinsichtlich der Weiter-
verarbeitung prüfen

c) Werk- und Hilfsstoffe nach Zuschnittplan zu-
schneiden

d) Maße und Nähzeichen prüfen, insbesondere mit 
Angaben auf Arbeitsunterlagen vergleichen

e) Dekorationen nach Zuschnittplänen herstellen, 
insbesondere Seitenschals, Querbehänge, Raff-
halter und Bögen

f) Gardinen nach Zuschnitt herstellen, insbesondere 
Blumenfenstergardinen, Raffrollos, Wolkenstores 
und Raffgardinen

3

2

3

4

7

8

11
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen 

im Ausbildungsjahr

4

1 2

3

13 Fertigen von
Polsterbezugsteilen
(§ 4 Nr. 13)

a) Arten und Aufbau von Polstermöbeln unterscheiden

b) zugeschnittene Stoffe versäubern, insbesondere 
umketteln

c) Nähzeichen anstecken und Teile zusammenfügen

d) Reißverschlüsse einsetzen, Kanten versäubern

e) Watten und Nessel unterspannen und aufsteppen

f) Futterstoffe und Nesselarten angleichen und 
untersteppen

14 Ausführen von
Verzierungs- und
Abschlussarbeiten
(§ 4 Nr. 14)

a) Posamenten zur Verzierung und zur Naht-
abdeckung auswählen

b) Keder- und Paspelstreifen schneiden, Keder und 
Paspeln herstellen und einnähen

c) Volants und Kantenabsetzungen nähen und 
anbringen

d) Knöpfe und Applikationen herstellen

15 Herstellen von Bezügen
und Überwürfen 
(§ 4 Nr. 15)

a) Kissenhüllen herstellen und füllen

b) Kissenbezüge herstellen

c) Bezugsstoffe mit Zugstreifen, Keder und Böden 
zusammennähen

d) Befestigungsschlaufen und Stäbchen zuschneiden 
und annähen

e) Houssenteile und Futterstoffe zu Houssen 
zusammennähen

f) Tischdecken und Bettüberwürfe nach Vorgaben 
fertigen

16 Durchführen von
qualitätssichernden
Maßnahmen 
(§ 4 Nr. 16)

a) Aufgaben und Ziele von qualitätssichernden 
Maßnahmen unterscheiden

b) Gebrauchs- und Pflegeanleitungen zuordnen und 
befestigen

c) Arbeiten kundenorientiert durchführen

d) qualitätssichernde Maßnahmen anwenden, 
dabei zur kontinuierlichen Verbesserung von 
Arbeitsvorgängen beitragen

e) Endkontrolle anhand des Arbeitsauftrages durch-
führen, Arbeitsergebnisse dokumentieren

7

7

3

7

9

11

3

3



Artikel 2
Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung 

zum Polsterer/zur Polsterin in der Industrie

Nach § 9 der Verordnung über die Berufsausbildung zum Polsterer/zur Polsterin in der In-
dustrie vom 13. Februar 1997 (BGBl. I S. 246) wird folgender § 9a eingefügt:

§ 9a

Anrechnungsregelung

Auf die Berufsausbildung nach dieser Verordnung können die in dem abgeschlossenen
Ausbildungsberuf Polster- und Dekorationsnäher/Polster- und Dekorationsnäherin erwor-
benen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten bis zum vollen Umfang der dort
zurückgelegten Ausbildungszeit angerechnet werden; § 8 Abs. 1 und 2 des Berufsbil-
dungsgesetzes bleibt unberührt.

Artikel 3
Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung 

zum Raumausstatter/zur Raumausstatterin

Nach § 9 der Verordnung über die Berufsausbildung zum Raumausstatter/zur Raumaus-
statterin vom 18. Mai 2004 (BGBl. I S. 980), die durch die Verordnung vom 15. März 2005
(BGBl. I S. 864) geändert worden ist, wird folgender § 9a eingefügt:

§ 9a

Anrechnungsregelung

Auf die Berufsausbildung nach dieser Verordnung können die in dem abgeschlossenen
Ausbildungsberuf Polster- und Dekorationsnäher/Polster- und Dekorationsnäherin erwor-
benen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten bis zum vollen Umfang der dort
zurückgelegten Ausbildungszeit angerechnet werden; § 8 Abs. 1 und 2 des Berufsbil-
dungsgesetzes bleibt unberührt.
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Rahmenlehrplan
für den Ausbildungsberuf 

Polster- und Dekorationsnäher/Polster- und Dekorationsnäherin
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18. März 2005)

Teil I: Vorbemerkungen 

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Ständige Konfe-
renz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen worden.

Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt.

Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss auf und beschreibt Mindestanforde-
rungen.

Der Rahmenlehrplan ist für die einem Berufsfeld zugeordneten Ausbildungsberufe in eine berufsfeldbreite
Grundbildung und eine darauf aufbauende Fachbildung gegliedert.

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte der Berufsaus-
bildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie – in Verbindung
mit Unterricht in weiteren Fächern – der Abschluss der Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Vor-
aussetzungen für eine qualifizierte Beschäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und
Weiterbildungsgänge geschaffen.

Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Bei der Unterrichtsgestal-
tung sollen jedoch Unterrichtsmethoden, mit denen Handlungskompetenz unmittelbar gefördert wird, besonders
berücksichtigt werden. Selbstständiges und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes
Ziel der Ausbildung muss Teil des didaktisch-methodischen Gesamtkonzepts sein.

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um. Im zwei-
ten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan erzielte Ergebnis der fachlichen und zeitlichen Abstim-
mung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleibt.

Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen
Bildungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den an-
deren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schülern und Schülerinnen be-
rufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung
zu vermitteln.

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher erworbene all-
gemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und
Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für die Be-
rufsschule geltenden Regelungen der Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht
orientiert sich außerdem an den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen
Ordnungsmitteln:

• Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK)

• Verordnung über die Berufsausbildung (Ausbildungsordnung) des Bundes für die betriebliche Ausbildung.

Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15. März 1991) hat die Be-
rufsschule zum Ziel,

• „eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten humaner und sozialer Art
verbindet

• berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft
auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln

• die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken

• die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im öffentlichen Leben
verantwortungsbewusst zu handeln“.
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Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule

• den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen Pädagogik ausrichten, die Handlungsorientierung betont

• unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldübergreifende Qualifi-
kationen vermitteln

• ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fähigkeiten und Bega-
bungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu werden

• Einblicke in unterschiedliche Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer Selbstständigkeit
vermitteln, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu unterstützen

• im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und fördern

• auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen und Unfallgefah-
ren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung aufzeigen. 

Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen des berufsbezoge-
nen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie zum Beispiel:

• Arbeit und Arbeitslosigkeit

• friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kultureller Iden-
tität

• Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie

• Gewährleistung der Menschenrechte 

eingehen.

Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese wird hier ver-
standen als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten
Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungs-
kompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz.

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, auf der Grundlage fachlichen Wissens und
Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und
das Ergebnis zu beurteilen.

Humankompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, als individuelle Persönlichkeit die Entwick-
lungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu
durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuent-
wickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Ver-
antwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wert-
vorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, soziale Beziehungen zu leben und zu gestal-
ten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verant-
wortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwick-
lung sozialer Verantwortung und Solidarität.

Bestandteil sowohl von Fachkompetenz als auch von Humankompetenz als auch von Sozialkompetenz sind
Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz.

Methodenkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorge-
hen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte).

Kommunikative Kompetenz meint die Bereitschaft und Befähigung, kommunikative Situationen zu verste-
hen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzuneh-
men, zu verstehen und darzustellen.

Lernkompetenz ist die Bereitschaft und Befähigung, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge
selbstständig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuord-
nen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Be-
rufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen.

Teil III: Didaktische Grundsätze

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben der Berufsschule
zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont und junge Menschen zu selbst-
ständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.
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Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes berufliches Handeln 
sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvollziehen von Handlungen anderer.
Dieses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der
Ergebnisse) gebunden. Mit dieser gedanklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen
für das Lernen in und aus der Arbeit geschaffen. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass das Ziel und die
Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt.

Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmatischen Ansatz für
die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungspunkte genannt:

• Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind (Lernen für Handeln).

• Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber gedanklich nach-
vollzogen (Lernen durch Handeln).

• Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, überprüft, gegebe-
nenfalls korrigiert und schließlich bewertet werden.

• Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, zum Beispiel technische,
sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte einbeziehen.

• Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre gesellschaftlichen Aus-
wirkungen reflektiert werden.

• Handlungen sollen auch soziale Prozesse, zum Beispiel der Interessenerklärung oder der Konfliktbewältigung,
sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung einbeziehen.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssystematische Struk-
turen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich nach Vorbil-
dung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben unterscheiden. Die Berufsschule
kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Unterschiede beachtet und Schüler und Schülerinnen –
auch benachteiligte oder besonders begabte – ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert.

Teil IV: Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Polster- und Dekorationsnäher/zur Polster-
und Dekorationsnäherin ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Polster- und Dekorations-
näher/zur Polster- und Dekorationsnäherin vom 9. Mai 2005 (BGBl. I S. 1285) abgestimmt.

Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf zum Polster- und Dekorationsnäher/zur Polster- und Dekora-
tionsnäherin ist darauf ausgerichtet, dass nach erfolgreichem Abschluss die Berufsausbildung im Ausbildungs-
beruf zum Raumausstatter/zur Raumausstatterin und zum Polsterer/zur Polsterin fortgesetzt werden kann.

Die Zielformulierungen der Lernfelder beschreiben vollständige berufliche Handlungen. Die Angaben unter „In-
halte“ ergänzen und präzisieren die Zielformulierungen.

Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufsschule wird auf der
Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerb-
lich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18. Mai 1984) vermittelt.
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Teil V: Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Polster- und Dekorationsnäher/Polster- und Dekorationsnäherin

Lernfelder Zeitrichtwerte in 
Unterrichtsstunden

Nr. 1. Jahr 2. Jahr

1 Arbeitsabläufe planen und den Arbeitsplatz einrichten 40

2 Einfache Raumdekorationen herstellen 80

3 Kissen herstellen 80

4 Querbehänge herstellen 80

5 Überwürfe herstellen 80

6 Stildekorationen herstellen 80

7 Polsterbezüge herstellen 60

8 Flächengestaltungen anfertigen 60

Summen: insgesamt 560 Stunden 280 280
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Lernfeld 1: Arbeitsabläufe planen und den Arbeitsplatz einrichten 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler planen im Team Arbeitsabläufe anhand von Arbeitsaufträgen. Sie beziehen dabei
Aufbau und Struktur ihrer Betriebe ein und informieren sich über deren Zielsetzungen. Sie kennen die Rechtsformen
ihrer Unternehmen und deren wirtschaftliche Bedeutung in der Region. Sie richten den Arbeitsplatz unter Beach-
tung von Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz ein. Sie wählen Werkzeuge, Geräte und Maschinen nach Ar-
beitsauftrag aus und überprüfen deren Funktionsfähigkeit. Sie berücksichtigen Unfallverhütungsvorschriften sowie
Grundsätze der Lagerung und Entsorgung von Materialien. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihren
Lernprozess und ihr Lernergebnis.

Inhalte:
Teambildung
Kooperations- und Kommunikationsregeln
Lern- und Arbeitstechniken
Informations- und Kommunikationssysteme
Berufsbild
Arbeits- und Sozialrecht
Duales Ausbildungssystem
Ordnung am Arbeitsplatz

Lernfeld 2: Einfache Raumdekorationen herstellen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Herstellung von Raumdekorationen und führen die-
se aus. Sie unterscheiden Dekorations- und Gardinenstoffe nach ihren Eigenschaften und Verarbeitungsmöglich-
keiten und wählen Hilfsstoffe aus. Sie nutzen Informationen aus verschiedenen Quellen. Sie erstellen einen Zu-
schnittplan und ermitteln den Materialbedarf. Die Schülerinnen und Schüler setzen Werkzeuge, Geräte und Ma-
schinen ein, pflegen diese und beachten Grundsätze des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes. Die
Schülerinnen und Schüler präsentieren und dokumentieren ihr Lern- und Arbeitsergebnis.

Inhalte:
Scheibengardine
Seitenschal
Raffhalter
Maßstab
Verschnitt
Maschinennähte
Saumarten
Textilkennzeichnung
Textilpflegeanleitung
Bügeltechniken
Präsentationstechniken
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Lernfeld 3: Kissen herstellen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Herstellung von Kissen und führen diese aus. Sie un-
terscheiden Bezugsmaterialien nach ihren Eigenschaften und Verarbeitungsmöglichkeiten und wählen Hilfsstoffe
entsprechend aus. Sie kennen verschiedene Möglichkeiten der Kissenfüllung und treffen eine Auswahl. Sie fertigen
nach Erfordernis eine Kissenhülle. Die Schülerinnen und Schüler nähen den Kissenbezug und führen Abschluss-
und Verzierungsarbeiten aus. Die Schülerinnen und Schüler setzen Werkzeuge, Geräte und Maschinen ein und be-
achten die Regeln des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes. Sie präsentieren und dokumentieren ihr Lern-
und Arbeitsergebnis und bewerten ihren Lernprozess.

Inhalte:
Technische Zeichnung
Materialliste
Materialbedarfsberechnung
Schablonen
Reißverschlüsse
Handnähte
Posamenten
Keder und Paspeln
Selbstbewertung

Lernfeld 4: Querbehänge herstellen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Herstellung von Querbehängen und führen diese aus.
Sie erfassen den Auftrag und prüfen die Vorgaben auf Umsetzbarkeit. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den
Stoff nach seinen Verarbeitungsmöglichkeiten und wählen Hilfsstoffe entsprechend aus. Sie legen einen Arbeits-
ablaufplan an. Sie erstellen einen Zuschnittplan und ermitteln den Materialbedarf. Sie fertigen die Querbehänge an
und setzen dabei Werkzeuge, Geräte und Maschinen ein. Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits-, Gesund-
heits- und Umweltschutzes. Sie beurteilen das Arbeitsergebnis nach fertigungstechnischen Gesichtspunkten. Die
Schülerinnen und Schüler dokumentieren, präsentieren und bewerten ihren Lernprozess und ihr Lernergebnis.

Inhalte:
Planungsskizze
Zuschnittentwicklung
Abschlussarten
Näh- und andere Fügetechniken
Verzierungs- und Abschlussarbeiten
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Lernfeld 5: Überwürfe herstellen 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Herstellung von Überwürfen und führen diese aus.
Sie wählen Stoffe und Hilfsmaterialien aus und beachten hierbei deren Eigenschaften und Verarbeitungsmöglich-
keiten. Die Schülerinnen und Schüler planen die Flächenaufteilung, fertigen Schablonen nach Maßvorgabe an und
führen mit deren Hilfe den Zuschnitt aus. Dabei beachten sie insbesondere das Muster und den Fadenverlauf. Sie
nähen die Einzelteile zusammen und führen Abschluss- und Verzierungsarbeiten aus. Sie überprüfen die Erfüllung
von Zeit- und Leistungsvorgaben. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren, präsentieren und bewerten ihren
Lern- und Arbeitsprozess sowie ihr Lern- und Arbeitsergebnis.

Inhalte:
Houssen
Teilungsverhältnisse
Futterstoffe
Einlagematerialien
Steppungen
Befestigungsarten

Lernfeld 6: Stildekorationen herstellen 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Herstellung von Stildekorationen und führen diese
aus. Sie überprüfen das ausgewählte Material auf seine Eignung. Sie ermitteln die Maße für die Fertigung aus einer
Zeichnung und berechnen den Materialbedarf. Die Schülerinnen und Schülern schneiden die Materialien zu und
führen die Näharbeiten aus. Sie setzen den Arbeitsschritten entsprechende Werkzeuge, Geräte und Maschinen ein
und warten diese. Sie berücksichtigen bei der Ausführung die Bestimmungen des Arbeits-, Gesundheits- und Um-
weltschutzes. Die Schülerinnen und Schüler nutzen für Berechnungen und für die Dokumentation elektronische
Medien. Sie überprüfen die Dekoration im Rahmen der Qualitätssicherung. Die Schülerinnen und Schüler doku-
mentieren, präsentieren und bewerten ihren Lern- und Arbeitsprozess sowie ihr Lern- und Arbeitsergebnis.

Inhalte:
Stilmerkmale
Gardinenzubehör
Vorhangschienen und -stangen
Kantenabsetzungen
Volant
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Lernfeld 7: Polsterbezüge herstellen 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler planen im Team nach Kundenauftrag die Herstellung von Polsterbezügen und führen
diese aus. Sie unterscheiden Bezugsmaterialien nach ihren Eigenschaften und Verarbeitungsmöglichkeiten. Sie er-
stellen einen Zuschnittplan, ermitteln den Materialbedarf und fordern das Material an. Sie setzen dabei Informa-
tions- und Kommunikationstechniken ein. Die Schülerinnen und Schüler schätzen den Zeitbedarf für die Arbeits-
schritte und vergleichen Lohnmodelle. Sie fertigen Schablonen an, schneiden die Formteile zu, verbinden diese mit
Unterspannmaterialien und nähen den Polsterbezug. Sie setzen Werkzeuge, Geräte und Maschinen ein und be-
achten dabei den Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren, prä-
sentieren und bewerten ihren Lern- und Arbeitsprozess sowie ihr Lern- und Arbeitsergebnis.

Inhalte:
Leder
Lederaustauschstoffe
Akkordlohn
Zeitlohn
Bewertung der Teamarbeit

Lernfeld 8: Flächengestaltungen anfertigen 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Anfertigung einer Flächengestaltung und führen diese
aus. Anhand einer vorgegebenen Skizze erstellen sie eine Fertigungszeichnung. Unter Berücksichtigung von Mate-
rialeigenschaften und Fertigungstechnik stellen sie Schablonen für den Zuschnitt her. Die Schülerinnen und Schüler
entwickeln einen Zuschnittplan und ermitteln den Materialbedarf. Sie legen den Arbeitsablauf fest und wählen Werk-
zeuge, Geräte und Maschinen aus. Sie schneiden die Materialien zu und führen die Flächengestaltung sowie die
Verzierungs- und Abschlussarbeiten durch. Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren ihr Arbeitsergebnis im Rah-
men der Qualitätssicherung. Sie dokumentieren, präsentieren und bewerten ihren Arbeitsprozess.

Inhalte:
Applikationen
Anfertigen von Knöpfen
Umgang mit Reklamationen
Kundengespräch
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